
 
 

 
Stadt Volkmarsen 
 
 

 
 
Steinweg 29  www.volkmarsen.de 
34471 Volkmarsen  stadt@volkmarsen.de 
      

  

Ö F F E N T L I C H E   B E K A N N T M A C H U N G 
 

zur öffentlichen Sitzung 
des Bau- und Umweltausschusses 

 
am Donnerstag, 23.06.2022, 19:00 Uhr 

in der Nordhessenhalle Volkmarsen 
(Schulstraße 11, 34471 Volkmarsen) 

 
TAGESORDNUNG: 
 
 

1. Projekt 100 wilde Bäche für Hessen  
 

2. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betreffend 
Energieversorgung zur Wärmebereitstellung in 
Neubaugebieten 

 

 

3. Antrag der AfD-Fraktion: Jagd in Eigenregie  
 

4. LEADER-Region Diemelsee-Nordwaldeck  
 

5. Festlegung von Prioritäten der zu sanierenden 
Gemeindestraßen nach Abschaffung der 
Straßenbeitragssatzung der Stadt Volkmarsen zum 
01.01.2022 

 

 

6. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betreffend 
Novellierung der Satzung über die Benutzung der 
städtischen Feld- und Waldwege (Feldwegeordnung) vom 
29.01.1985 

 

 

7. Anregungen und Anfragen  
 
 

 
Volkmarsen, 14.06.2022 
 
 
gez. Ute Moldenhauer 
Ausschussvorsitzende 

Orte des Aushangs
(bis einschl. 24.06.2022):
Volkmarsen, Infopoint Marktplatz
Ehringen, Steenweg
Herbsen, Schmillinghäuser Straße
Hörle, Oberdorf
Külte, Hauptstraße
Lütersheim, Schmiedegasse
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Bau- und Umweltausschuss Volkmarsen, 24.06.2022 
 
 
 
 

Ö F F E N T L I C H E   N I E D E R S C H R I F T 
 

der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 
am Donnerstag, 23.06.2022, 19:00 Uhr 

in der Nordhessenhalle Volkmarsen 
 

 
Anwesenheiten 

 
Vorsitz: 
(Anwesenheitsliste entfernt) 
 
Anwesend: 
 
Entschuldigt fehlten: 
 
Vom Magistrat waren anwesend: 
 
Von der Verwaltung waren anwesend: 
Pfeiffer, Bernd 
Simshäuser, Heike 
Schümmelfeder, Werner 
Funke, Wolfgang 
 
Gäste: 
Schulz, Laura (HLG) 
Gerland, Nild (EnClu GmbH) 
 
 

Tagesordnung 
 
 
öffentlicher Sitzungsteil 
 

1. Projekt 100 wilde Bäche für Hessen KN-50/2022 
 

2. Antrag der Fraktion Bündnis 90/DieGrünen betreffend Energieversorgung 
zur Wärmebereitstellung in Neubaugebieten 

VL-122/2022 

 

3. Antrag der AfD-Fraktion: Jagd in Eigenregie VL-119/2022 
 

4. LEADER-Region Diemelsee-Nordwaldeck VL-123/2022 
 

5. Festlegung von Prioritäten der zu sanierenden Gemeindestraßen nach Ab-
schaffung der Straßenbeitragssatzung der Stadt Volkmarsen zum 
01.01.2022 

VL-120/2022 
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6. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betreffend Novellierung der 
Satzung über die Benutzung der städtischen Feld- und Waldwege (Feld-
wegeordnung) vom 29.01.1985 

VL-121/2022 

 

7. Anregungen und Anfragen 
 

 
Sitzungsverlauf 

 
Ausschussvorsitzende Ute Moldenhauer eröffnet die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses und 
stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und das Gremium beschlussfähig ist. 
 
 
öffentlicher Sitzungsteil 
 

1. Projekt 100 wilde Bäche für Hessen  KN-50/2022 
 

Frau Schulz stellt das Projekt „100 wilde Bäche für Hessen“ per Leinwandpräsentation (s. Anlage) vor, 
bei dem die durch Volkmarser Gemarkung fließende „Watter“ als Projektgewässer ausgewählt wurde. 
In der sich anschließenden Diskussion wird das Projekt beurteilt, insbesondere vor dem Hintergrund des 
problematischen Flächenankaufs der Uferrandstreifen und somit der Finanzierung eines solchen Projek-
tes. Die Unaufschiebbarkeit solcher Projekte aufgrund der Wasserrechtsrahmenrichtlinie wird einmütig 
anerkannt. Damit einhergehend stellt sich die Frage ob, und wenn ja, welche anderen Flüsse/Bäche ei-
ner Renaturierung bedürfen und wann deren Umsetzung erfolgen müsse. 
 
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt Kenntnis. 
 
2. Antrag der Fraktion Bündnis 90/DieGrünen betreffend Energieversor-

gung zur Wärmebereitstellung in Neubaugebieten 
 VL-122/2022 

 

Herr Gerland stellt sein Unternehmen und mehrere Nahwärmeprojekte mittels Leinwandpräsentation vor 
(s. Anlage). Aufkommende Fragen insbesondere zu den Wärmeentstehungskosten werden von Herrn 
Gerland beantwortet. 
Es stellt sich jedoch auch die Frage, ob zukünftigen Bauwilligen ein Energieversorgungskonzept im Rah-
men der Vorgaben des Bebauungsplanes vorgeschrieben werden könne, was lt. Bürgermeister Linneku-
gel mit dem Hess. Städte- und Gemeindebund abgeklärt werden solle.  
Weiterhin wird angeregt, auch Kontakt mit den bisherigen Versorgern aufzunehmen und Erkundigungen 
anzustellen, ob hier auch ähnliche Überlegungen zum Versorgungswechsel angestellt werden. 
Bürgermeister Linnekugel schließt die Diskussion mit dem Hinweis ab, dass diesbezüglich auch noch die 
Landesenergieagentur kontaktiert und im Ausschuss präsentiert werden solle, weshalb der Tagesord-
nungspunkt ohne Beschlussempfehlung abgeschlossen wird. 
 
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt Kenntnis. 
 
3. Antrag der AfD-Fraktion: Jagd in Eigenregie  VL-119/2022 

 

Bürgermeister Linnekugel nimmt Stellung zur Stellungnahme des Landkreises und teilt mit, dass im Falle 
einer Annahme des Antrages nicht unwesentliche Mehraufgaben und Kosten auf die Stadt zukommen 
würden. 
Herr Dippel stellt fest, dass der Antrag der AfD-Fraktion bereits zu einem guten Teil umgesetzt sei und 
betont insbesondere den Vorteil einer Jagd in Eigenregie für den städtischen Wald. Dies sehen die An-
wesenden zum großen Teil nicht so und schlagen Gespräche mit der Kommunalwald GmbH und den 
einzelnen Jagdpächtern vor, um zu einem vernünftigen Ergebnis für die Reviere und Wälder zu gelan-
gen. 
 
Beschluss: 
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Der Bau- und Umweltausschuss nimmt die Ausführungen zu dem Antrag der AfD-Fraktion zur 
Kenntnis.  
Es wird beschlossen, vor der Einrichtung von Eigenjagdbezirken, nach Alternativen und in Ge-
sprächen mit allen Beteiligten nach Lösungen zu suchen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen 7 
Nein-Stimmen - 
Enthaltungen - 

 

 
4. LEADER-Region Diemelsee-Nordwaldeck  VL-123/2022 

 

Bürgermeister Linnekugel führt zahlreiche Projekte an, die von der Leader-Förderung in den zurücklie-
genden Jahren profitiert haben. 
 
Beschluss: 
Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung wie folgt zu be-
schließen: 
 
1.  
Die Stadtverordnetenversammlung stimmt der Bewerbung um die Anerkennung als LEADER-Re-
gion 2023 bis 2027, der Erarbeitung einer lokalen Entwicklungsstrategie sowie der Organisation 
der LEADER-Kommission Diemelsee-Nordwaldeck nach den Vorgaben der EU und des Landes 
Hessen zu. Der Magistrat wird mit der Abwicklung beauftragt. 
 
2.  
Die Stadtverordnetenversammlung stimmt der Fortführung der LEADER-Region Diemelsee-Nord-
waldeck innerhalb der Strukturen des Vereins für Regionalentwicklung Diemelsee-Nordwaldeck 
e.V. ab dem 01.01.2023 zu. 
Sollten über die aktuell bekannten Kriterien für die Anerkennung als LEADER-Region 2023 bis 2027 
weitere Anforderungen durch das Land Hessen formuliert werden, so sind die Organisationsstruk-
turen an die vorgegebenen Anforderungen anzupassen. Sobald eine abschließende Entscheidung 
hierzu vorliegt, werden die Kommunen über die gefasste Struktur informiert. 
Die ggf. notwendigen Satzungsänderungen im Verein für Regionalentwicklung Diemelsee-Nord-
waldeck e. V. sind in diesem Fall herbeizuführen. Der Magistrat wird mit der Vornahme der entspre-
chenden Satzungsänderungen beauftragt. 
 
3.  
Die Stadtverordnetenversammlung/die Gemeindevertretung beschließt, sich im Falle der erneuten 
Anerkennung als LEADER-Region 2023 bis 2029 an den ungedeckten Kosten des Regionalforums 
zu beteiligen. 
Diese beinhaltet die Fortführung des Regionalmanagements als Dienstleistungsauftrag (Ende 
2027) und zwei Jahre darüber hinaus bis Ende 2029 nach den Vorgaben der Richtlinien der EU und 
des Landes Hessen. 
Weiterhin beinhaltet die Kostenplanung einen Finanzierungsanteil für die jährliche Bereitstellung 
des Förderangebots Regionalbudget mind. bis Ende 2029. Die Veranschlagung erfolgt für den För-
derzeitraum 2023 bis 2027 und zwei Jahre darüber hinaus bis Ende 2029 im Rahmen der kommu-
nalen Haushaltsaufstellung. Eine mögliche LEADER-Förderung zur Finanzierung des Regionalma-
nagements - soweit bis zum aktuellen Zeitpunkt bekannt - wird in der Kostenaufstellung bereits 
berücksichtigt.  
 
Die Kosten werden zu gleichen Teilen durch die sieben Mitgliedskommunen der LEADER-Region 
Diemelsee-Nordwaldeck (Bad Arolsen, Diemelsee, Diemelstadt, Korbach, Twistetal, Volkmarsen 
und Willingen) getragen. Der jährliche Kostenanteil der Kommune beträgt für das Regionalmana-
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gement 8.645,37 € und für das Regionalbudget 2.857,14 €. In den Haushaltsjahren 2023 bis 2029 
sind somit 11.502,51 € für die Umsetzung der lokalen Entwicklungsstrategie einzuplanen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen 7 
Nein-Stimmen - 
Enthaltungen - 

 

 
5. Festlegung von Prioritäten der zu sanierenden Gemeindestraßen 

nach Abschaffung der Straßenbeitragssatzung der Stadt Volkmarsen 
zum 01.01.2022 

 VL-120/2022 

 

Es ergehen keine Wortmeldungen. 
 
Beschluss: 
Der Bau- und Umweltausschuss beschließt nach Besichtigung der schadhaften Straßen/-ab-
schnitte folgende Priorisierung: 
 

1) Siebenbürgen (Pflasterbelag zwischen den Rinnen durch Asphalt ersetzen) 
2) Molkereiweg (neue Asphaltdecke zwischen Arolser Straße bis einschl. Einmündungsbe-

reich Mühlenweg) 
3) Hakenberg (neue Asphaltdecke von Haus-Nr. 5 bis 13)   

 

Der Magistrat wird beauftragt und ermächtigt, die Maßnahmen nach der festgelegten Priorität um-
zusetzen, sofern die dafür erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. 
 
Der gefasste Beschluss des BUA vom 22.03.2022 wird hierdurch ersetzt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen 7 
Nein-Stimmen - 
Enthaltungen - 

 

 
6. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betreffend Novellierung 

der Satzung über die Benutzung der städtischen Feld- und Wald-
wege (Feldwegeordnung) vom 29.01.1985 

 VL-121/2022 

 

Bürgermeister Linnekugel teilt mit, dass die aktuelle Satzung, trotz der langen Zeit, die sie bereits in 
Kraft ist, immer noch der Mustersatzung des Hess. Städte- und Gemeindebundes entspreche. 
Herr Clemens als Fraktionsvorsitzender zeigt sich enttäuscht über die seines Erachtens geringe Anzahl 
von Treffen des Arbeitskreises, welcher zum größten Teil mit Vertretern der Landwirtschaft besetzt ge-
wesen sei und in denen aus seiner Sicht keine Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Zu-
stände städtischer Flächen erarbeitet worden seien.  
 
Beschluss: 
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis. Die Landwirte sollten 
zunächst über diese Vorgehensweise informiert und um Anwendung gebeten werden. 
Ein Sachstandsbericht ist zum Ende des II. Quartals 2023 vorzulegen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen 3 
Nein-Stimmen - 
Enthaltungen 4 
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7. Anregungen und Anfragen 
 

Es ergehen keine Wortmeldungen. 
 
 
Ausschussvorsitzende Ute Moldenhauer schließt die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses und be-
dankt sich bei den Anwesenden für ihre Teilnahme. 
 
 
 
 
Ute Moldenhauer Miriam Wiegand 
Ausschussvorsitzende Schriftführerin 

 



Stadt Volkmarsen  
 

Kenntnisnahme  
Drucksache KN-50/2022  
- öffentlich - Datum: 13.06.2022 

 

Aktenzeichen BV-BP 

Federführender Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung 

Sichtvermerk Bürgermeister  
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Bau- und Umweltausschuss 23.06.2022 zur Kenntnis 
 
Projekt 100 wilde Bäche für Hessen 
 
Kenntnisnahme: 
Das Projekt „100 wilde Bäche für Hessen“ wird vorgestellt. 
 
 
 
 
_________________ 
Bernd Pfeiffer 



Und die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie an der 
Wande im Stadtgebiet von Volkmarsen

Referentin: Laura Schulz, Projektleiterin Hessische Landgesellschaft mbH

23.06.2022, Sitzung des Bau- und Umweltausschusses, Nordhessenhalle Volkmarsen

Das Programm „100 Wilde Bäche für Hessen“ 



Das Programm „100 Wilde Bäche für Hessen“

Rechtliche Grundlagen

 Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 

vom 23. Oktober 2000

 Ziel: „Guter ökologischer Zustand“ bis 2027 für 

die Oberflächengewässer

 Gewässerunterhaltungspflichtige: 

Anliegergemeinden (bei Gewässern II. und III. 

Ordnung)
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Das Programm „100 Wilde Bäche für Hessen“

 Beauftragung der Hessischen Landgesellschaft 

mbH als Dienstleister durch das Land

 Vollfinanzierung des Dienstleisters 

 Schritt 1: Teilnahmewettbewerb bis 25. Oktober 

2019

 Schritt 2: Auswahl der Bäche bis 30. Dezember 

2019

 Schritt 3: Durchführung des Programms 

zunächst bis Ende 2023

3



Zielsetzung der Unterstützungsleistung durch die HLG:

• Entlastung der Kommunen durch Übernahme personalintensiver 

Arbeitsfelder

• Bündelung von Fachinformationen zur Effizienzsteigerung in der 

Projektumsetzung

• Erarbeitung von Ansätzen zur Projektsteuerung und Projektentwicklung

• Beschleunigung der Maßnahmenumsetzung zur Zielerreichung der WRRL

• Förderung der Akzeptanz für die Renaturierung von Fließgewässern in der 

Öffentlichkeit  
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Leistungsspektrum HLG:

Optionale Unterstützung der Kommunen in allen Belangen der 

Bauträgerschaft:

 Recherche zum Gewässer, Bündelung und Analyse vorhandener Kenntnisse 

und Unterlagen

 Abstimmung des Maßnahmenumfangs mit allen beteiligten Behörden und TÖBs

 Ausschreibung, Vergabe und Koordinierung von Planungsleistungen

 Beantragung von Genehmigungen und Beauftragung erforderlicher Gutachten

 Flächenmanagement

 Mitwirkung bei Förderanträgen bis hin zur Erstellung von 

Verwendungsnachweisen

 Begleitung der baulichen Umsetzung sowie deren Koordination

 Öffentlichkeitsarbeit
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Ansätze zur Projektsteuerung und Projektentwicklung:

Projektablauf und Vorgehensweise:

1. Startgespräche mit allen beteiligten Kommunen / Abschluss Vereinbarung  

2. Kostenschätzung für Haushaltsplanungen und Ausschreibung der 

Planungsleistungen

3. Klärung Umgang mit vorhandenen Wasserrechten / Verhandlungen mit z.B. 

WKA Betreibern

4. Veranstaltung „Runde Tische“ und Festlegung Maßnahmenumfang mit allen 

Beteiligten

5. Unterstützung bei der Erstellung der Vergabeunterlagen und der 

Ausschreibung

6. Koordination der Planung, Flächenmanagement und Erwirkung der 

erforderlichen Genehmigungen  

7. Konkretisierung des Kostenrahmens / Beantragung von Fördermitteln

8. Ausschreibung und Koordinierung der Bauleistung / Abnahmen und 

Verwendungsnachweise   
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• Bereitstellung von Flächen

• Entwicklung naturnaher Gewässer-, Ufer- und Auenstrukturen

• Herstellung der linearen Durchgängigkeit

WRRL-Maßnahmen an der Wande in Volkmarsen

10

Quelle: WRRL-Viewer, 20.06.22

Wande

Mündung

Stadtgrenze zu 

Bad Arolsen



• Grundlage ist das Maßnahmenprogramm zur Umsetzung der WRRL in Hessen 

2021 – 2027

• Konkretisiert durch ein Gewässerberatungsprojekt des RP Kassel

• Definiert grundlegenden Umfang und Bereiche der Maßnahmenumsetzung

• Mindestziel WRRL: lineare Durchgängigkeit und „guter ökologischer Zustand“ in 

1/3 der Gewässerlänge

 Maßnahmen sind für Unterhaltungspflichtigen bindend!

• Liefert grobe Kostenschätzung

WRRL-Maßnahmen an der Wande in Volkmarsen
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Bereitstellung von Fläche

WRRL-Maßnahmen an der Wande in Volkmarsen
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Quelle: WRRL-Viewer (HLNUG, abgerufen 20.06.22)



Bereitstellung von Fläche

WRRL-Maßnahmen an der Wande in Volkmarsen
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Maßnahmen 

ID Maßnahmenart Kurzbeschreibung von FK bis FK delta (km)

zu 

beplanen 

(km)

WH ID 

(Gesis)

Kostenschätzung 

FIS MaPro netto 

(€)

Kostenschätzung 

Gew.Berat. netto 

(€)

255532 Fläche

FL: Randstreifen erwerbem Wande 

(Gew.Berat Diemel, 601-615) 0,13 0,3 0,17 0,17 7.735,00 €             

255532 Fläche

FL: Randstreifen erwerbem Wande 

(Gew.Berat Diemel, 601-615) 0,31 1,3 0,99 0,99 72.167,20 €           

255532 Fläche

FL: Randstreifen erwerbem Wande 

(Gew.Berat Diemel, 601-615) 1,82 2 0,18 0,18 2.520,00 €             

255532 Fläche

FL: Randstreifen erwerbem Wande 

(Gew.Berat Diemel, 601-615) 3,5 4,47 0,97 0,97 9.748,50 €             

255532 Fläche

FL: Randstreifen erwerbem Wande 

(Gew.Berat Diemel, 601-615) 5,94 6,2 0,26 0,26 1.105,00 €             

255532 Fläche

FL: Randstreifen erwerbem Wande 

(Gew.Berat Diemel, 601-615) 6,4 6,64 0,24 0,24 2.760,00 €             

255488 Fläche

FL: Randstreifen erwerben für 

Auenkorridor und Wasserbau Wande 

(Gew.Berat Diemel, 601-615) 1,31 1,73 0,42 0,42 17.250,00 €           10.290,00 €           

255512 Fläche

FL: Randstreifen Wande, Bereitstellung 

öff. Flächen (Gew.Berat Diemel, 601-

615) 1,73 1,88 0,15 0,15 1.680,00 €             2.100,00 €             

(FK: Fließkilometer gemäß Kilometrierung im WRRL-Viewer, WH: Wanderhindernis) 158.970,00 €        108.425,70 €        

140.040,00 €        



Entwicklung naturnaher Gewässer-, Ufer- und Auenstrukturen

WRRL-Maßnahmen an der Wande in Volkmarsen
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Quelle: WRRL-Viewer (HLNUG, abgerufen 20.06.22)



Entwicklung naturnaher Gewässer-, Ufer- und Auenstrukturen

WRRL-Maßnahmen an der Wande in Volkmarsen
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Maßnahmen 

ID Maßnahmenart Kurzbeschreibung von FK bis FK

delta 

(km)

zu 

beplanen 

(km)

WH ID 

(Gesis)

Kostenschätzung 

FIS MaPro netto 

(€)

Kostenschätzung 

Gew.Berat. netto 

(€)

246444 Struktur

STRUK: Umgestaltung im 

Einmündungsbereich der Wande in 

die Twiste (Gew. Berat Diemel 601) 0 0,13 0,13 0,13 172.000,00 €                  339.000,00 € 

246518 Struktur

STRUK: Strukturverbesserung Wande 

(Gew. Berat. Diemel) 0,13 0,3 0,17 0,17 26.500,00 €           

246518 Struktur

STRUK: Strukturverbesserung Wande 

(Gew. Berat. Diemel) 0,31 0,8 0,49 0,49 23.080,00 €           

246518 Struktur

STRUK: Strukturverbesserung Wande 

(Gew. Berat. Diemel) 1,1 1,28 0,18 0,18 9.060,00 €             

246518 Struktur

STRUK: Strukturverbesserung Wande 

(Gew. Berat. Diemel) 1,45 1,73 0,28 0,28 17.800,00 €           

246518 Struktur

STRUK: Strukturverbesserung Wande 

(Gew. Berat. Diemel) 1,82 2 0,18 0,18 2.860,00 €             

246518 Struktur

STRUK: Strukturverbesserung Wande 

(Gew. Berat. Diemel) 3,5 3,84 0,34 0,34 15.780,00 €           

246518 Struktur

STRUK: Strukturverbesserung Wande 

(Gew. Berat. Diemel) 4,14 4,43 0,29 0,29 27.850,00 €           

246518 Struktur

STRUK: Strukturverbesserung Wande 

(Gew. Berat. Diemel) 4,52 4,58 0,06 0,06 4.700,00 €             

246518 Struktur

STRUK: Strukturverbesserung Wande 

(Gew. Berat. Diemel) 4,56 4,7 0,14 0,14 3.220,00 €             

246518 Struktur

STRUK: Strukturverbesserung Wande 

(Gew. Berat. Diemel) 5,94 6,11 0,17 0,17 2.740,00 €             

(FK: Fließkilometer gemäß Kilometrierung im WRRL-Viewer, WH: Wanderhindernis) 161.000,00 €        133.590,00 €        

(ohne Maßnahme ID 246444) 

161.000,00 €        



• Strukturmaßnahmen – Aufweitungen, Furkationen, Einbringen von Totholz, 

Steinmaterial

Umsetzungsbeispiele
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Quelle: HLG, Dietzhölze in Eschenburg

vorher nachher



Herstellung der linearen Durchgängigkeit

WRRL-Maßnahmen an der Wande in Volkmarsen
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Quelle: FIS Wanda (HLNUG, abgerufen 20.06.22)



Herstellung der linearen Durchgängigkeit

WRRL-Maßnahmen an der Wande in Volkmarsen
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Maßnahmen 

ID Maßnahmenart Kurzbeschreibung von FK bis FK delta (km)

zu 

beplanen 

(km)

WH ID 

(Gesis)

Kostenschätzung 

FIS MaPro netto 

(€)

Kostenschätzung 

Gew.Berat. netto 

(€)

246406 Durchgängigkeit

HIND: Herst. lin. Durchg. an Wande (15 

Stück) 0,301 14831 9.500,00 €             19.000,00 €           

246406 Durchgängigkeit

HIND: Herst. lin. Durchg. an Wande (15 

Stück) 0,627 14832 9.500,00 €             12.700,00 €           

246406 Durchgängigkeit

HIND: Herst. lin. Durchg. an Wande (15 

Stück) 1,624 14834 9.500,00 €             2.200,00 €             

246406 Durchgängigkeit

HIND: Herst. lin. Durchg. an Wande (15 

Stück) 1,665 14835 9.500,00 €             2.200,00 €             

246406 Durchgängigkeit

HIND: Herst. lin. Durchg. an Wande (15 

Stück) 1,726 14836 9.500,00 €             11.100,00 €           

246406 Durchgängigkeit

HIND: Herst. lin. Durchg. an Wande (15 

Stück) 2,066 14837 9.500,00 €             2.500,00 €             

246406 Durchgängigkeit

HIND: Herst. lin. Durchg. an Wande (15 

Stück) 2,227 14838 9.500,00 €             15.600,00 €           

246406 Durchgängigkeit

HIND: Herst. lin. Durchg. an Wande (15 

Stück) 2,806 14840 9.500,00 €             3.200,00 €             

246406 Durchgängigkeit

HIND: Herst. lin. Durchg. an Wande (15 

Stück) 4,317 14845 9.500,00 €             2.400,00 €             

246406 Durchgängigkeit

HIND: Herst. lin. Durchg. an Wande (15 

Stück) 4,38 14846 9.500,00 €             5.500,00 €             

246406 Durchgängigkeit

HIND: Herst. lin. Durchg. an Wande (15 

Stück) 5,427 14849 9.500,00 €             2.100,00 €             

246406 Durchgängigkeit

HIND: Herst. lin. Durchg. an Wande (15 

Stück) 5,591 14852 9.500,00 €             7.900,00 €             

(FK: Fließkilometer gemäß Kilometrierung im WRRL-Viewer, WH: Wanderhindernis) 114.000,00 €        86.400,00 €          



• Wanderhindernisse – Rückbau, naturnahes Raugerinne, Umgehungsgerinne

Umsetzungsbeispiele
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Quelle: WRRL-Viewer, 20.06.22

Quelle: HLG, Schwingbach in Hüttenberg

vorher nachher



Zusammenfassung Kostenschätzung (netto) Wande in Volkmarsen

WRRL-Maßnahmen an der Wande in Volkmarsen
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Maßnahmenart Maßnahmenprogramm Gewässerberatung

Bereitstellung von Fläche 158.970,00 €                        108.425,70 €                        

Strukturmaßnahmen 161.000,00 €                        133.590,00 €                        

Herstellung lin. Durchgängigkeit 114.000,00 €                        86.400,00 €                          

Summe 433.970,00 €                        328.415,70 €                        

(ohne Maßnahme ID 246444) 



1. Auftaktgespräch 

2. Haushaltsberatung

3. Klärung Umgang mit alten Wasserrechten

4. Runder Tisch (im Herbst, Abstimmung mit Behörden und anderen Städten)

dabei Festlegung Maßnahmenumfang, ggf. Aktualisierung Kosten, 

Ermitteln des Maßnahmenträgers und der Genehmigungsbehörde 

5. Vorgehen für Flächenmanagement abstimmen

6. Ausschreiben der Planungsleistungen

• Inkl. besondere Leistungen

• Leistungsphase 1 – 8 nach HOAI

• Schrittweise Beauftragung

Umsetzungskonzept
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Alle Details zum Programm und laufend aktualisierte Informationen zu den 

Bächen und Maßnahmen sind zu finden unter: https://wildebaechehessen.de/ 

Internetauftritt
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BILD für die Schlussfolie

V i e l e n  D a n k  f ü r  I h r e

A u f m e r k s a m k e i t !
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Stadt Volkmarsen  
 

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-122/2022  
- öffentlich - Datum: 14.06.2022 

 

Aktenzeichen BV-WF 

Federführender Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung 

Sichtvermerk Bürgermeister  
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion  

Bau- und Umweltausschuss 23.06.2022 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Volkmarsen 20.07.2022 beschließend 

 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/DieGrünen betreffend Energieversorgung zur Wärmebereit-
stellung in Neubaugebieten  
 
Sachdarstellung: 
Gem. der Diskussion in der Stadtverordnetenversammlung vom 07.04.2022 ist geplant, eine Bei-
spielprojektstudie vorzustellen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Neu auszuweisende sowie in Planung befindliche Baugebiete und kommunale Neubauvor-
haben der Stadt Volkmarsen werden zur Wärmeversorgung nicht mehr über das Erdgasnetz 
erschlossen.  
Statt dessen beauftragt die Stadtverordnetenversammlung den Magistrat, für neu auszuwei-
sende sowie in Planung befindliche Baugebiete zu prüfen, ob eine Wärmeversorgung über 
ein zentrale Erdwärmebohrung in Verbindung mit Niedertemperatur-Nahwärmenetz umsetz-
bar ist. 
 
Anlage(n): 

(1) Antrag B90/Grüne 
 
 
 
_________________ 
Wolfgang Funke 



BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  · Oberdorf 16 · 34471 Volkmarsen Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 
Volkmarsen 
  
 
Daniel Clemens 
Fraktionsvorsitzender 
 
Oberdorf 16 
34471 Volkmarsen 
Tel.:  +49 (5693) 3740036 
Mobil:   +49(177) 2966753 
Gruene-Volkmarsen@posteo.de 

www.Gruene-Volkmarsen.de 

   

                       www.gruene-volkmarsen.de 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 

 
wir möchten Sie bitten den folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der 

Stadtverordnetenversammlung sowie des Bauausschusses zu nehmen. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:  
 

Neu auszuweisende sowie in Planung befindliche Baugebiete und kommunale Neubauvorhaben der Stadt 

Volkmarsen werden zur Wärmeversorgung nicht mehr über das Erdgasnetz erschlossen.  
Statt dessen beauftragt die Stadtverordnetenversammlung den Magistrat, für neu auszuweisende sowie in 

Planung befindliche Baugebiete zu prüfen, ob eine Wärmeversorgung über ein zentrale Erdwärmebohrung 

in Verbindung mit Niedertemperatur-Nahwärmenetz umsetzbar ist.  
 

 

Begründung:  

 
Die Bereitstellung von Heizwärme mittels des fossilen Energieträgers Erdgas ist vor dem Hintergrund der 
Klimakrise und den Klimazielen von Landes- und Bundesregierung ein Auslaufmodell. Auch in Hinblick 

auf das noch zu beschließende kommunale Klimaschutzkonzept ist es geboten, alle Optionen zur 

Reduktion fossiler Energieträger auszuschöpfen. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine besteht 
zudem bei Landes- wie Bundesregierung die Absicht, die Abhängigkeit von russischem Erdgas zu 

reduzieren.  

Sind Änderungen des Energieträgers im Bestand nur mit erheblichem Mehraufwand möglich, so  besteht 

bei einem Neubau Wahlmöglichkeit zwischen den Energieträgern.  
Stellt der Energieversorger für die neu zu erschließenden Baugebiete weiterhin Erdgasanschlüsse bereit, so 

steht zu befürchten, dass Bauwillige sich für diese obsolete Technologie entscheiden.  

Es stehen mit der Erschließung von Luftwärme sowie Erdwärme insbesondere im Neubau zwei zeitgemäße 
und erprobte Alternativen zur Verfügung. Durch Nutzung von regenerativ – und idealerweise lokal – 

An den Stadtverordnetenvorsteher 
Herrn Burkhard Scheele 
Über den Gärten 5 
34471 Volkmarsen 

Volkmarsen, 10. März 2022 

Antrag von Bündnis 90/Die Grünen betreffend Energieversorgung zur Wärmebereitstellung in 

Neubaugebieten 

 

 

mailto:Gruene-Volkmarsen@posteo.de


erzeugter elektrischer Energie stellen diese Technologien heute die einzigen Möglichkeiten dar, 

Heizwärme zu 100% regenerativ bereitzustellen.  

Anlagen zur Erdwärmenutzung weisen einen höheren Wirkungsgrad auf als Anlagen, welche die 
Umgebungsluft als Primärenergie nutzen. Zudem ist hervorzuheben, dass der Betrieb von Anlagen zur 

Luftwärmenutzung immer mit einer gewissen Geräuschbelastung einhergehen, wohingegen Anlagen zur 

Erdwärmenutzung praktisch geräuschlos arbeiten. 
Eine besonders hohe Effizienz erreichen die Anlagen zur Erdwärmenutzung, wenn statt einer Bohrung je 

Grundstück eine zentrale Bohrung für mehrere Häuser angelegt wird. Die Wärmeverteilung wird dann über 

ein Niedertemperatur-Nahwärmenetz realisiert. 
Der Betreiber der Bohrung verkauft dabei die bereitgestellte Primärenergie an die Bewohner, die 

tatsächliche Bereitstellung der Heizwärme erfolgt durch eine Wärmepumpe in jedem angeschlossenen 

Haus. 

Die Finanzierung einer zentralen Erdwärmebohrung findet in erster Linie statt über den Erlös für die 
verkaufte Primärenergie, Bohrung wie Nahwärmeverteilung sind zusätzlich über die KfW 

Förderprogramme 271, 272, 281 und 282 förderfähig. 

 
 

 

 
___________________ 

 Daniel Clemens 

(Fraktionsvorsitzender)  



Die Energie im Quartier lassen



EnClu GmbH

Nils Gerland

Gründer und Geschäftsführer 

Gründung im Nov. 2019

Innovative Versorgungskonzete auf Basis erneuerbarer Energien

Versorgung kleiner bis mittlerer Wohnquertiere

Fokus auf Sektorenkopplung Strom und Wärme

Aufsichtsratsmitglied der Wettesinger Energiegenossenschaft



Wärmepumpe
Coefficient of Performance (COP)

COP 1 => 1 kWh Strom => 1 kWh Wärme => 40 ct/kWh
COP 5 => 1 kWh Strom => 5 kWh Wärme => 8 ct/kWh
COP 10 => 1 kWh Strom => 10 kWh Wärme => 4 ct/kWh

Wie erreicht man Energieeffizienz?

Zentrale COP 5

L/W-Wärmepumpe

Dezentrale COP 10

S/W-Wärmepumpe

Dezentrale COP 10

S/W-Wärmepumpe

Dezentrale COP 10

S/W-Wärmepumpe

Niedertemperatur
Wärmenetz 

60°35°

35°

-20 - 35°
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Westheimer Straße
Hofgeismar3 Einfamilienhäuser inkl. Anliegerwohnung

3 Mehrfamilienhäuser mit 3-5 Wohneinheiten
29 kWp PV-Anlage & 21 kWh PV-Speicher
4er-L/W-Wärmepumpenkaskade
70m Niedrigtemperatur Nahwärmenetz (35°/28°)
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Nahwärmeversorgung
Wettesingen

Versorgung von über 200 Haushalten mit Wärme

10km Nahwärmenetz inkl. Glasfaserleitung 

3 Holzhackschnitzel-Öfen

2 Biogas-BHKWs
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Obere Straße Abbruch

Neubau

Maßstab: 1 : 250 Datum: 01.03.2021 Übersicht
Dateiname: Übersicht.pla

Projekt:

Bauherr:

Planverfasser:

 
 

 
 

 
 

 

Neubau von 3 Wohnhäusern
Obere Straße 24,34479 Breuna

Gerlandi GmbH
Hunoldstraße 13, 34479 Breuna

Karl- Heinz Gerland
Kiefernweg 8, 34479 Breuna
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mit Heizungsunterstützung durch LW-WP

Haus 1 Haus 2 Haus 3

Westansicht

Maßstab: 1 : 100 Datum: 24.08.2020 Westansicht
Dateiname: 630plusKat
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Architekt:
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Neubau von 3 Wohnhäusern
Obere Str. 24, 34479 Breuna-Wettesingen

Gerlandi GmbH
Hunoldstr. 13, 34479 Breuna-Wett esingen

K-H Gerland
Kiefernweg 8, 34479 Breuna-Wettesingen
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Sudheimer Feld - Hofgeismar
Dezentrales Energiekonzept mit zentraler Wärmeerzeugung
- Im Winter Heizen und im Sommer Kühlen

KfW 40 Plus Wohngebiet
Mehrfamilienhäuser &
Einfamilienhäuser

Bauabschnitt I Westen 2023
Bauabschnitt II Osten 2024



… vielen Dank!

EnClu GmbH

Hunoldstraße 13
34479 Breuna

Nils Gerland

+49 (0) 171 49 88 304
gerland@enclu.io

mailto:gerland@enclu.io


Stadt Volkmarsen  
 

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-119/2022  
- öffentlich - Datum: 13.06.2022 

 

Aktenzeichen BV-HS 

Federführender Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung 

Sichtvermerk Bürgermeister  
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion  

Bau- und Umweltausschuss 23.06.2022 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Volkmarsen 20.07.2022 beschließend 

 
Antrag der AfD-Fraktion: Jagd in Eigenregie 
 
Sachdarstellung: 
Die AfD-Fraktion hat mit Schreiben vom 20.04.2022 einen Antrag auf Austritt aus den gemeinschaft-
lichen Jagdgenossenschaften und der Bildung eines Eigenjagdbezirkes gestellt. Damit verbunden 
ist auch die Einstellung eines geeigneten Jagdleiters für die Jagd in Eigenregie. 
 
Als Begründung hierzu wird unter anderen von der AfD-Fraktion darauf verwiesen, dass die Jagd in 
Eigenregie besser für den Natur- und Artenschutz sein kann und somit eine wichtige Funktion von 
gesellschaftlichen und somit gemeinnützigen Interesse erfüllt. Wogegen sie dies im Kommunal- und 
Staatswald sein muss. 
Für die Regulierung der Schalenwildbestände könne mit der herkömmlichen Jagd keine Lösung ge-
funden werden. Hierzu bedarf es eine zeitgemäße Jagdmethode.   
 
Auf Nachfrage haben wir eine Rückmeldung in Form einer gemeinschaftlichen Stellungnahme der 
Jagdgenossenschaften Volkmarsen und Ortsteile erhalten. 
In dieser Stellungnahme wird unter anderem verdeutlicht, dass eine Umwandlung in einen Eigen-
jagdbezirk viele Nachteile bringt. Die verbleibenden Jagdbezirke sind zu klein um sie noch gut ver-
pachten zu können. Bisher habe die Jagd (wozu auch Wald und Feld gehören) sehr gut funktioniert. 
Die Ursachen für Veränderung liegt nicht daran, sondern an z.B. Monokulturen / Trockenheit oder 
Sturm. Gewünschte Verbesserungen / Änderungen (Wiederaufnahme von Abschussplänen u.a.) 
können besprochen werden. 
 
In der Stellungnahme der Kommunalwald GmbH wurde pro und contra aufgeführt, sowie die Anfor-
derungen zur Herauslösung der Stadtwaldflächen aus gemeinschaftlichen Jagdbezirken und zur Or-
ganisation eine Regiejagd.  
Es wurde auch angemerkt und dargestellt, dass man mit Veränderungen und neuen Absprachen mit 
den Jagdgenossenschaften weiter zusammenarbeiten kann (als Alternative zur Regiejagd und ohne 
Schaffung von Eigenjagdbezirken). 
 
Von Seiten der Stadt Volkmarsen würde bei Bildung eines Eigenjagdbezirkes ein sehr hoher Ver-
waltungsaufwand entstehen, der mit Kosten und Organisation nicht unerheblichen Arbeit mit sich 
bringen wird. 
 



Drucksache VL-119/2022 Seite - 2 - 

Beschlussvorschlag: 
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Ausführungen zu dem Antrag der AfD-Fraktion 
zur Kenntnis.  
Es wird beschlossen, vor der Einrichtung von Eigenjagdbezirken, nach Alternativen und in 
Gesprächen mit allen Beteiligten nach Lösungen zu suchen. 
 
Anlage(n): 

(1) AfD-Antrag 
(2) Stellungnahme Kommunalwald GmbH 
(3) Stellungnahme Jagdgenossenschaft 
(4) Stellungnahme Landkreis vom 03.06.2022 
(5) Jagdbezirke Volkmarsen 
(6) Jagdbezirk Lütersheim 
(7) Jagdbezirk Külte 
(8) Jagdbezirk Hörle 
(9) Jagdbezirk Herbsen 
(10) Jagdbezirk Ehringen 

 
 
 
_________________ 
Heike Simshäuser 
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Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH 

Schloßstraße 28  ∙  D-34454 Bad Arolsen  

Tel: +49 56 91 / 500 90 - 60  ∙  Fax: +49 56 91 / 500 90 - 89 

 

Geschäftsführung: Hendrik Block 

 

 

 

Sitz: Bad Arolsen ∙ Amtsgericht Korbach ∙ HRB 2228 

SteuerNr.: 025 237  50327  ∙  USt.-ID: DE 324 706 693    

 

Bankverbindung 

Sparkasse Waldeck-Frankenberg, Korbach 

IBAN: DE39 5235 0005 0000 1142 23 

BIC: HELADEF1KOR 

 

 

Stellungnahme zum Antrag zur Änderung der Jagdstruktur 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Sie haben uns gebeten zu den zugesandten Auszügen aus dem Antrag bezüglich der Bildung von 
Eigenjagdbezirken und der Organisation der Jagd in Eigenregie Stellung zu nehmen.  
 

Die in der Begründung dargelegten Argumente der Antragsteller sind im Grundsatz richtig. Es ist im 
Interesse der Stadt als Waldbesitzer einzufordern, dass bei der Bejagung von Schalenwild im Stadtwald die 

Verringerung von Wildschäden im Wald, aber auch auf angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen 
der Dreh- und Angelpunkt der Jagdstrategie sein muss. Die Wiederbewaldung und Weiterentwicklung von 

geschädigten Waldflächen erfordern dies ebenso, wie die landwirtschaftliche Nutzung im Offenland.  
 

Zur Herauslösung der Stadtwaldflächen aus gemeinschaftlichen Jagdbezirken (GJB): 
- Die Mindestgröße zur Bildung eines Eigenjagdbezirkes (EJB) liegt laut BJagdG bei 75 ha 

arrondiertem, bejagbaren Besitz. Nicht alle Stadtwaldflächen erfüllen dieses Kriterium.  
- Es wäre für geeignete Flächen ein Antrag an die UJB zu stellen, die unter Einbindung des 

Kreisjagdberaters und nach Anhörung der betroffenen Jagdgenossenschaft über einen geänderten 

Flächenzuschnitt der Jagdbezirke entscheidet. Wirksam werden derartige Änderungen erst nach 
Ablauf aktuell gültiger (i. d. R. auf zehn Jahre abgeschlossener) Jagdpachtverträge.  

- Im Interesse der gemeinschaftlichen Jagdbezirke liegt immer auch, einen Waldanteil in der 
Jagdfläche zu behalten, um einerseits die Attraktivität der Jagd zu erhöhen und auch die Bejagung 

von Schwarzwild an der Wald-Feld-Grenze zu erleichtern. Man wird sich hier intensiven 

Diskussionen mit Jägern, Landwirten und Jagdgenossenschaften stellen müssen.  
 

Zur Organisation einer Regiejagd: 
- Regiejagd ist ein nicht unerheblicher organisatorischer und finanzieller Aufwand, der neben 

entsprechendem Input auch Fachkenntnis beim Eigentümer erfordert.  

   
Kommunalwald GmbH  |  Schloßstraße 28  |  34454 Bad Arolsen    
   
 

Stadt Volkmarsen 

Herr Bürgermeister Linnekugel 
Postfach 1129 
34467 Volkmarsen 

 Ansprechpartner:  André Schulenberg 

Abteilung: Leiter Naturdienstleistungen 

 

Telefon: +49 56 91 / 500 90 - 67 

Fax: +49 56 91 / 500 90 - 89 

 

E-Mail: andre.schulenberg@kommunalwald.de 

Internet: www.kommunalwald.de 

 

Ihr AZ: HS-Jagdangelegenheiten 

Datum: Bad Arolsen, 23.05.2022 
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Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH 

Schloßstraße 28  ∙  D-34454 Bad Arolsen  

Tel: +49 56 91 / 500 90 - 60  ∙  Fax: +49 56 91 / 500 90 - 89 

 

Geschäftsführung: Hendrik Block 

 

 

 

Sitz: Bad Arolsen ∙ Amtsgericht Korbach ∙ HRB 2228 

SteuerNr.: 025 237  50327  ∙  USt.-ID: DE 324 706 693    

 

Bankverbindung 

Sparkasse Waldeck-Frankenberg, Korbach 

IBAN: DE39 5235 0005 0000 1142 23 

BIC: HELADEF1KOR 

 

- Die Wildversorgung und -vermarktung erfordert entsprechende Logistik in Form von Kühlkammern 

in definierten Standards und die nachfolgende, organisatorische Abwicklung des Verkaufs z. B. an 
regionale Wildhändler.  

- Die Beschaffung, Installation, Kontrolle und Instandhaltung von Hochsitzen ist bei Übernahme der 
Flächen in die Regiejagd ein erheblicher Kostenfaktor, der direkt zu Beginn ohne unmittelbar 
messbaren Erfolg zu Buche schlägt.  

- Bei der Regiejagd benötigt man langen Atem, denn auch bei konsequenter und erfolgreicher 
Bejagung werden Erfolge im Wald i. d. R. erst nach 3-4 Jahren sichtbar.  

- Die Akquise und dauerhafte Bindung von geeigneten Jägern, die die Ziele des Eigentümers auch in 
die Tat umsetzen, sind nicht immer einfach. Die Trennung von nicht zielkonformen Partnern 
dagegen i. d. R. konfliktgeladen. 

- Eine beigefügte Infobroschüre des ÖJV-Bayern zeigt die Vorteile und Herausforderungen eines 

solchen Projektes auf.   
 
Alternativen zur Regiejagd: 

Alternativ zur Regiejagd können Jagdpachtverträge um konkrete Zielvereinbarungen ergänzt werden. 
Jährlich wird anhand der Verjüngungssituation im Stadtwald (Mischung, Höhe, Verbissbelastung, 

Stammzahl) bei gemeinsamen Waldbegängen festgehalten, ob und inwiefern die Jagdstrategie und der 

getätigte Abschuss die Ziele des Waldeigentümers stützen oder nicht. Mit der Etablierung eines 
Weisergattersystems in jedem Jagdbezirk schafft die KWWF hierfür aktuell einen Baustein für eine neutrale 
Bewertung der jeweiligen Situation. 

 
Im Rahmen der jagdlichen Zielvereinbarung wird festgelegt, wo eine Schwerpunktbejagung erwartet wird 

und wie viele Stücke Rehwild im kommenden Jahr als Abschuss-Soll vom Jagdpächter erwartet werden. 
Werden die vereinbarten Ziele nicht erfüllt, so kann dies ein Grund für die Kündigung des 

Jagdpachtvertrags sein. Wichtig in diesem Zusammenhang ist das Hinwirken auf einen 

Gruppenabschussplan, der unabhängig von Reviergrößen und -grenzen festgesetzt wird und so Spielraum 

eröffnet, statt Abschusshindernisse zu erzeugen.  

 

Verstärken kann man dies noch, indem die Erfüllung mit einem Bonus-Malus-System verknüpft wird. Wird 

die Zielvereinbarung  

- zu mehr als 120% erfüllt, so erhält der Pächter einen Bonus (z. B. 25% Pachtnachlass im Folgejahr). 
- zu 101-120% erfüllt, so erhält der Pächter einen Bonus (z. B. 10% Pachtnachlass im Folgejahr). 
- zu 80-100% erfüllt, so bleibt der Pachtpreis wie vereinbart. 
- zu weniger als 80% erfüllt, so erhöht sich der Pachtpreis um 20%. 

Dieses System verlangt die Option des körperlichen Nachweises. D. h. die Stadt als Verpächterin erwartet 
eine Streckenmeldung binnen eines halben Tages nach Erlegung und behält sich vor, sich die erlegten 
Stücke vorzeigen zu lassen, um „Scheinabschüssen“ einen Riegel vorzuschieben.  
 

In Jagdpachtverträgen ist i. d. R. festgelegt, dass Wildschäden in landwirtschaftlichen Kulturen „nach de 

gesetzlichen Bestimmungen“ durch den Jagdpächter zu entschädigen sind. Wildschäden im Wald jedoch 
werden oft ausgeklammert oder über eine sog. „Verbisspauschale“ mit einem jährlichen Festbetrag 

abgegolten. Die Stadt kann in EJB, aber auch in GJB darauf drängen, dass dies in neuen Pachtverträgen 
anders gehandhabt wird. Der Deutsche Forstwirtschaftsrat hat 2021 die „Konvention zur Bewertung von 

Wildschäden im Wald“ veröffentlicht, die man als Bewertungsgrundlage für fristgerecht angemeldete 
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Wildschäden im Wald in Jagdpachtverträgen verankern kann. Der DFWR hat auch Bausteine für eine 

rechtskonforme Formulierung von „grundsätzlich waldbesitzerfreundlichen“ Pachtverträgen 
veröffentlicht, die eine Hilfe sein können.  

(siehe: https://www.dfwr.de/service/arbeitshilfen/) 
 
Auch können erforderliche Schutzmaßnahmen gegen Wildverbiss (z. B. Aufbringen von 
Verbissschutzmittel, Abkleben der Terminalknospen, etc.) per Vertrag auf den Jagdpächter übertragen 
werden. Diese können die Maßnahmen nach Absprache mit der Revierleitung entweder selbst ausführen 

oder die Kosten übernehmen. In EJB der Waldeckischen Domanialverwaltung ist dies bereits erfolgreich 
etabliert. 
 
Unsere Empfehlung: 

Als Dienstleister für Sie und Ihren Wald bekräftigen wir Sie darin, Ihre Interessen als Waldeigentümer 
offensiv und mit Nachdruck gegenüber Jagdpächtern und Jagdgenossenschaften, denen Sie angehören, 
zu vertreten.  

 
Das Herauslösen von städtischen Eigenjagdbezirken erhöht für die Stadt grundsätzlich die 

Einflussmöglichkeiten auf die Jagdausübung. Ob und wo das mit Blick auf die Waldentwicklung und unter 

Abwägung der „lokalpolitischen Diskussionen“ sinnvoll ist, können wir gern anhand konkreter Beispiele 
erörtern.  
 

Die Organisation einer Regiejagd bedeutet einen erheblichen Aufwand für die Stadt. Zunächst scheint es 
sinnvoller, alternative Wege zu gehen.  

 
Für weitere Fragen stehen wir gern zur Verfügung.  

 

Freundliche Grüße 

 

Rainer Götz (Revierleitung) und André Schulenberg (Leitungsteam KWWF) 

https://www.dfwr.de/service/arbeitshilfen/


































Stadt Volkmarsen  
 

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-123/2022  
- öffentlich - Datum: 14.06.2022 

 

Aktenzeichen BV-BP 

Federführender Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung 

Sichtvermerk Bürgermeister  
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion  

Bau- und Umweltausschuss 23.06.2022 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Volkmarsen 20.07.2022 beschließend 

 
LEADER-Region Diemelsee-Nordwaldeck 
 
Sachdarstellung: 
Die LEADER Region Diemelsee-Nordwaldeck hat sich in der vergangenen Förderperiode (2014 
bis 2022) erstmals in dieser Konstellation als lokale Aktionsgruppe zur Förderung der Region Die-
melsee-Nordwaldeck beworben.  
Diese erfolgreiche Arbeit gilt es in den kommenden Jahren fortzusetzen, zu diesem Zweck ist der 
Beschluss des kommunalen Eigenanteils durch die Parlamente erforderlich. Als Berechnungs-
grundlage diente die bisherige Verfahrensweise. Hier wurde der kommunale Eigenanteil zu glei-
chen Teilen durch alle sieben Kommunen getragen. Vergleichbar war auch die Vorgehensweise im 
Bereich des Regionalbudgets. Für die Umsetzung des Regionalbudgets wird auch in den kommen-
den Jahren ein Kontingent von 200.000 € jährlich angestrebt.  
Für die neue Förderperiode müssen, wie in der Vergangenheit auch, wieder Beschlüsse der Parla-
mente für die Finanzierung der Eigenanteile usw. gefasst werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
1.  
Die Stadtverordnetenversammlung stimmt der Bewerbung um die Anerkennung als LEA-
DER-Region 2023 bis 2027, der Erarbeitung einer lokalen Entwicklungsstrategie sowie der 
Organisation der LEADER-Kommission Diemelsee-Nordwaldeck nach den Vorgaben der EU 
und des Landes Hessen zu. Der Magistrat wird mit der Abwicklung beauftragt. 
 
2.  
Die Stadtverordnetenversammlung stimmt der Fortführung der LEADER-Region Diemelsee-
Nordwaldeck innerhalb der Strukturen des Vereins für Regionalentwicklung Diemelsee-
Nordwaldeck e.V. ab dem 01.01.2023 zu. 
Sollten über die aktuell bekannten Kriterien für die Anerkennung als LEADER-Region 2023 
bis 2027 weitere Anforderungen durch das Land Hessen formuliert werden, so sind die Or-
ganisationsstrukturen an die vorgegebenen Anfor- derungen anzupassen. Sobald eine ab-
schließende Entscheidung hierzu vorliegt, werden die Kommunen über die gefasste Struk-
tur informiert. 
Die ggf. notwendigen Satzungsänderungen im Verein für Regionalentwicklung Diemelsee-
Nordwaldeck e. V. sind in diesem Fall herbeizuführen. Der Magistrat wird mit der Vornahme 
der entsprechenden Satzungsänderungen beauftragt. 
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3.  
Die Stadtverordnetenversammlung/die Gemeindevertretung beschließt, sich im Falle der er-
neuten Anerkennung als LEADER-Region 2023 bis 2029 an den ungedeckten Kosten des 
Regionalforums zu beteiligen. 
Diese beinhaltet die Fortführung des Regionalmanagements als Dienst- leistungsauftrag 
(Ende 2027) und zwei Jahre darüber hinaus bis Ende 2029 nach den Vorgaben der Richtli-
nien der EU und des Landes Hessen. 
Weiterhin beinhaltet die Kostenplanung einen Finanzierungsanteil für die jährliche Bereit-
stellung des Förderangebots Regionalbudget mind. bis Ende 2029. Die Veranschlagung er-
folgt für den Förderzeitraum 2023 bis 2027 und zwei Jahre darüber hinaus bis Ende 2029 im 
Rahmen der kommunalen Haushaltsaufstellung. Eine mögliche LEADER-Förderung zur Fi-
nanzierung des Regionalmanagements – soweit bis zum aktuellen Zeitpunkt bekannt - wird 
in der Kostenaufstellung bereits berücksichtigt.  
 
Die Kosten werden zu gleichen Teilen durch die sieben Mitgliedskommunen der LEADER-
Region Diemelsee-Nordwaldeck (Bad Arolsen, Diemelsee, Diemelstadt, Korbach, Twistetal, 
Volkmarsen und Willingen) getragen. Der jährliche Kostenanteil der Kommune beträgt für 
das Regionalmanagement 8.645,37 € und für das Regionalbudget 2.857,14 €. In den Haus-
haltsjahren 2023 bis 2029 sind somit 11.502,51 € für die Umsetzung der lokalen Entwick-
lungsstrategie einzuplanen. 
 
 
 
 
_________________ 
Bernd Pfeiffer 















Stadt Volkmarsen  
 

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-120/2022  
- öffentlich - Datum: 13.06.2022 

 

Aktenzeichen BV-BP 

Federführender Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung 

Sichtvermerk Bürgermeister  
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion  

Bau- und Umweltausschuss 23.06.2022 beschließend 
 
Festlegung von Prioritäten der zu sanierenden Gemeindestraßen nach Abschaffung der 
Straßenbeitragssatzung der Stadt Volkmarsen zum 01.01.2022 
 
Sachdarstellung: 
Entsprechend dem Beschluss der StaVo vom 13.07.2021 (VL-196/2021) erfolgt die Fest- legung der 
Prioritäten der zu sanierenden Straßen durch den Bau- und Umweltausschuss. 
 
Bei den Ortsbesichtigungen am 27.04. und am 17.05. wurde der Zustand der nachfolgend aufge-
führten Straßen/-abschnitte in Augenschein genommen und die erforderlichen Arbeiten bespro-
chen/vorgestellt. 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bau- und Umweltausschuss beschließt nach Besichtigung der schadhaften Straßen/-ab-
schnitte folgende Priorisierung: 
 

1) Siebenbürgen (Pflasterbelag zwischen den Rinnen durch Asphalt ersetzen) 
2) Molkereiweg (neue Asphaltdecke zwischen Arolser Straße bis einschl. Einmündungs-

bereich Mühlenweg) 
3) Hakenberg (neue Asphaltdecke von Haus-Nr. 5 bis 13)   

 

Der Magistrat wird beauftragt und ermächtigt, die Maßnahmen nach der festgelegten Priorität 
umzusetzen, sofern die dafür erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. 
 
Der gefasste Beschluss des BUA vom 22.03.2022 wird hierdurch ersetzt. 
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_________________ 
Bernd Pfeiffer 



Stadt Volkmarsen  
 

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-121/2022  
- öffentlich - Datum: 13.06.2022 

 

Aktenzeichen B/OV-WS 

Federführender Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung 

Sichtvermerk Bürgermeister  
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion  

Bau- und Umweltausschuss 23.06.2022 beschließend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Volkmarsen 20.07.2022 beschließend 

 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betreffend Novellierung der Satzung über die 
Benutzung der städtischen Feld- und Waldwege (Feldwegeordnung) vom 29.01.1985 
 
Sachdarstellung: 
Aufgrund des Antrags der Stadtverordnetenversammlung vom 16.09.2021 wurde ein Ar-
beitskreis „Feldwegeordnung“ gegründet. An diesem wirkten Vertreter des Landschafts-
pflegeverbandes des Landkreises Waldeck-Frankenberg, eine Vertreterin des Kreisbau-
ernverbandes, ein Vertreter des NABU, ein Vertreter des Jagdgenossenschaft sowie vier 
Ortslandwirte mit.  
Es haben mittlerweile drei Arbeitskreistreffen stattgefunden. Zunächst einmal wurde das 
Feldwege- und Heckenkataster ausgegeben. Die Mitglieder des Arbeitsausschusses sind 
sich einig, dass zunächst die Landwirte dahingehend sensibilisiert werden, dass die We-
gesränder und bewachsene Feldwege nicht vor Ende Juni/Anfang Juli des Jahres ge-
mäht/gemulcht werden. Wenn eben möglich sollte auch das Schnittgut abgefahren wer-
den.  
Auch die Hecken bieten Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, wirken klima-
regulierend und bieten Wind- und Erosionsschutz für landwirtschaftliche Flächen. So sollte 
1/3 der gesamten Hecke abschnittsweise alle 3-5 Jahre auf den Stock gesetzt werden. 
Die Mitglieder sind sich einig, wenn alle Landwirte sich daran halten, sollte die ökologische 
Bedeutung der Randstrukturen und somit der Lebensraum für Vögel und Kleintiere ge-
schützt werden. 
Man hat sich darauf geeinigt, dass zunächst ein Grasweg zwischen dem „Grünen Weg“ 
nach Hörle und dem Ralekesberg als Pilotobjekt herangezogen und  beobachtet wird, wie 
sich die Lage dort entwickelt.  
Solche Grünflächen können auch als Kompensationsmaßnahmen für die Öko-Punkt-Be-
rechnung herangezogen werden.  
Eine weitere Unterstützung bei der Durchführung dieser Pflegerichtlinien erfolgt durch 
eine/n Biodiversitätsberater/in des LLH Hessen und durch den Landschaftspflegeverband 
des Landkreises Waldeck-Frankenberg. 
 
Die Ergebnisse dieser Maßnahmen sollte man zunächst abwarten, bevor man eine Sat-
zungsänderung vornimmt.  
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Beschlussvorschlag: 
Der Bau- und Umweltausschuss / die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Vor-
lage zur Kenntnis. Die Landwirte sollten zunächst über diese Vorgehensweise infor-
miert und um Anwendung gebeten werden. Ein Sachstandsbericht ist zum Ende des 
II. Quartals 2023 vorzulegen. 
 
Anlage(n): 

(1) Aenderungsantrag Feldwege 
 
 
 
_________________ 
Werner Schümmelfeder 
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Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 

 

wir möchten Sie bitten den folgenden Änderungsantrag unter Tagesordnungspunkt 14 der Sitzung der 

Stadtverordnetenversammlung am 20.07.2022 aufzunehmen. 

 
Die Beschlussvorlage der Stadt Volkmarsen wird wie folgt geändert:  

 

Zwischen Satz zwei und drei wird folgender Abschnitt eingefügt: 

 

In der Zwischenzeit soll die Überarbeitung der Feldwegeordnung vom 29.01.1985, wenn möglich 

mit Unterstützung durch den Landschaftspflegeverband des Landkreises Waldeck-Frankenberg 

sowie den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, fortgeführt werden. 

Insbesondere sind im Zuge der Überarbeitung folgende Punkte zu betrachten: 

1. Feldwege bilden lineare Vernetzungselemente im Biotopverbundsystem und haben große 

Bedeutung für die Erhaltung der biologischen Vielfalt der Feldflur. Wie kann dieser 

Nutzen in Einklang gebracht werden mit der wirtschaftlichen Nutzung der Feldflur? 

2. Welche Regeln gelten für das Bewirtschaften von Feldwegeparzellen? Wie können 

Eingriffe in das Biotopsystem „Feldweg“ durch die Bewirtschaftung benachbarter 

Parzellen auf ein sinnvolles Maß beschränkt werden? 

 

Begründung:  

 

Die Artenvielfalt in Feld und Flur unserer Gemeinde ist insbesondere durch die industrielle 

Landwirtschaft bedroht. Durch Einsatz Ackergiften sowie der Entwicklung hin zu größeren 

zusammenhängenden Flächen hat die Artenvielfalt in den letzten Jahrzehnten dramatisch 

abgenommen. Heute stellen Feldwege und Ackerrandstreifen vielerorts die letzten 

An den Stadtverordnetenvorsteher 
Herrn Burkhard Scheele 
Über den Gärten 5 
34471 Volkmarsen 

Volkmarsen, 19. Juli 2022 

Änderungsantrag von Bündnis 90/Die Grünen zur Beschlussvorlage der Stadt Volkmarsen vom 

13.06.2022 betreffend Novellierung der Satzung über die Benutzung der städtischen Feld- und 

Waldwege (Feldwegeordnung) vom 29.01.1985 
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naturbelassenen Flächen dar. Diese haben somit eine herausragende Bedeutung für den 

Artenschutz in Volkmarsen. 

Die Beschlussvorlage der Stadt Volkmarsen greift einige wichtige Probleme in diesem 

Zusammenhang auf, die folgenden werden jedoch nicht adressiert: 

 

1. Die Nutzung der Feldwegeparzelle als Ackerfläche 

2. Ausbringen von Dünger und Ackergift auf Feldwegeparzellen 

Die Beschlussvorlage geht dagegen insbesondere auf die Pflegearbeiten an den Feldwegeparzellen 

ein, bleibt dabei jedoch unkonkret. Der Vorschlag an die Landwirtet lautet, Feldwege (wenn 

möglich) 

 

1. nicht vor Ende Juni zu mähen oder zu mulchen und 

2. das Schnittgut abzufahren. 

Punkt (1) geht an den Bedürfnissen des Naturschutzes vorbei. Wünschenswert wäre das 

Unterlassen der Mahd oder das Beschränken auf einmaliges Mähen und Abfahren des Schnittguts 

außerhalb der Vegetationszeit.  

Da das Mulchen zudem für den Landwirt im Allgemeinen weniger Aufwand darstellt, wird in 

praktisch allen Fällen weiterhin gemulcht werden. Dies bedeutet auch, dass Punkt (2) praktisch 

nicht zur Anwendung kommen wird, da das Schnittgut beim Mulchen mit vertretbarem Aufwand 

nicht abgesammelt werden kann. 

 

Insgesamt ist unklar auf welche Veränderung die Beschlussvorlage abzielt.  

 

 
 

 

 

 

___________________ 

 Daniel Clemens 

(Fraktionsvorsitzender)  
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